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Niederschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen 

 
am 23.05.2011 um 18.00 Uhr 

 
1. Vorsitzender: Bürgermeister Martin Büchner 
2. Gemeinderäte: 
 
 
 
 
 
 

Peter Börzel, Daniel Born, Helmut Brand, Peter 
Brand, Florian Häfele, Margareta Hartkorn, Peter 
Hoffmann, Norbert Horn, Brigitte Klee, Thorsten 
Koch, Katharina Korrmann, Raimund Kraus, Tatjana 
Lindemann, Werner Most, Heinz Nagel, Marion 
Pietsch, Peter Prestel, Karl Riegel, Hans Strubel, 
Thomas Zieger 

3. Beamte, Beschäftigte 
usw.: 

Melanie Horn, Sylvia Sander, Ute Zeller 
Dominic Sievert als Protokollführer 

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzen de fest, dass zu der 
Verhandlung durch Ladung vom  13.05.2011 ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist;  
 
Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Tei l der Verhandlung am  
20.05.2011 ortsüblich bekannt gegeben worden sind; 
 
Das Kollegium beschlussfähig ist, weil 21 Mitglieder anwesend sind. 
 
Es fehlten als beurlaubt: 
 
Frank Baumann, Thomas Böllinger, Karsten Rausch, Margit Zieger 
 
nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: 
 
-- 
 
als Urkundspersonen wurden ernannt: 
 
Heinz Nagel, Peter Brand 
 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordn ung stehenden Punkte 
eingetreten und folgendes beschlossen: 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 1 öffentlich DS-Nr. GR42/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Information 
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Gemeindera tssitzung am 18.04.2011 
gefassten Gemeinderatsbeschlüsse 
 
 
Der Gemeinderat fasste in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 18.04.2011 folgenden 
Beschluss: 
 
 
1. Der Gemeinderat lehnte einen Verkauf als auch eine Verpachtung eines 

Grundstücks als Gebrauchtwagenhandel ab. 
 
 
Dieser Beschluss wird gemäß § 35 Abs. 1 GemO bekannt gegeben und zwar in der 
in diesem Paragraphen vorgeschriebenen Form, d.h. ohne Abstimmungsergebnis 
und ohne Bekanntgabe des Verlaufs. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 2 öffentlich DS-Nr. GR43/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Vorstellung der neuen Mitarbeiterin Frau Christine Decker im Bereich 
Jugend           
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt dieses 
Tagesordnungspunktes ein und merkt an, dass der Gemeinderat in seiner 
vorangegangenen Sitzung die Ziele des Jugendzentrums neu festgelegt hat. Die 
Gemeindeverwaltung hat hierauf mit der Bewerberin, Frau Christine Decker, ein 
weiteres Gespräch geführt und ihr die Vorstellung des Gremiums mitgeteilt. Frau 
Decker zeigte Interesse an der Stelle und der Aufgabe im Bereich Jugendzentrum 
der Gemeinde. Gemeinsam mit dem derzeitigen Mitarbeiter im Bereich Jugend, 
Herrn Robert Sarden, soll das Konzept umgesetzt werden. Frau Decker erhält 
zunächst einen auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag. Nach Ablauf der Frist hat der 
Gemeinderat gemäß Hauptsatzung über die Einstellung zu entscheiden. Frau Decker 
wird in der heutigen Sitzung anwesend sein um sich vorzustellen und für Fragen zur 
Verfügung stehen. 
 
Frau Decker  stellt sich zunächst kurz vor und beantwortet anschließend einige 
Fragen aus den Reihen des Gremiums. 
 
Anschließend lässt Bürgermeister Büchner  ohne Stellungnahmen der Fraktionen 
über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 3 öffentlich DS-Nr. GR44/2011 
Fachamt: Bürgerbüro zur Beschlussfassung 
Änderung der Vereinsförderrichtlinien 
VII Teilnahme an Meisterschaften           
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert zunächst den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
und stellt fest, dass die Vereine des Öfteren um finanzielle Unterstützung von der 
Gemeinde baten, da Sportlerinnen und Sportler an deutschen Meisterschaften oder 
darüber hinaus gehende Ereignisse teilgenommen haben. Der Grund dafür ist, dass 
solche Sportveranstaltungen häufig sehr hohe Startgebühren fordern. Darüber 
hinaus entstehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei Jugendlichen der 
Familie, regelmäßig Reisekosten. Der Gemeinderat unterstützte in der 
Vergangenheit die Sportlerinnen und Sportler finanziell, da unter anderem unsere 
Gemeinde, durch die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europa- und 
Weltmeisterschaften, positiv repräsentiert wird. In zurückliegenden 
Gemeinderatssitzungen wurde über einzelne Anträge der Zuschüsse zur Teilnahme 
an Meisterschaften diskutiert und im Einzelfall entschieden. Dabei handelt es sich bei 
der Förderung um Beträge in einer Größe von ca. 500,00 € bis ca. 1.500,00 €. 
Regelmäßig wurden die gesamten Fahrtkosten (Kilometerpauschale von 0,25 €) 
sowie eine Übernachtung bezuschusst. In der Sitzung vom 28.09.2009, DS-Nr. 
GR100/2009 hat der Gemeinderat dem TV 1900 Oberhausen e.V. für die Teilnahme 
an Europameisterschaften einen Zuschuss von 555,14 € (Fahrtkosten in Höhe von 
398,00 € und eine Übernachtung in Höhe von 157,14 €) gewährt. In der Sitzung vom 
14.12.2009, DS-Nr. GR150/2009 hat der Gemeinderat dem Radsportverein 
„Edelweiß“ e.V. für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und der 
Weltmeisterschaft einen Zuschuss in Höhe von 598,00 € (Fahrtkosten Deutsche 
Meisterschaft in Höhe von 333,00 € und eine Übernachtung für die Deutsche 
Meisterschaft und Weltmeisterschaft in Höhe von 265,00 €) gewährt. In der Sitzung 
vom 22.11.2010, DS-Nr. GR130/2010 hat der Gemeinderat dem Radsportverein 
„Edelweiß“ e.V. für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften einen Zuschuss in 
Höhe von 1.352,50 € (Fahrtkosten in Höhe von 1.042,50 € und eine Übernachtung in 
Höhe von 310,00 €) gewährt. In der Sitzung vom 24.01.2011, DS-Nr. GR9/2011 hat 
der Gemeinderat der DLRG einen Zuschuss von 446,25 € (Fahrtkosten nach 
Heidenheim in Höhe von 56,28 € und Teilnahmegebühren für 5 Jugendliche in Höhe 
von 390,00 €) gewährt. Da es sich hierbei um die Teilnahme von Jugendlichen an 
Deutschen Meisterschaften handelte, gewährte der Gemeinderat auch einen 
Zuschuss der Teilnahmegebühren. 
 
In der Vergangenheit hat man sich an zurückliegende Entscheidungen, für die 
einzelnen Zuschüsse, orientiert und in ähnlicher Weise beschlossen. Die Fraktion der 
Freien Wähler hat im März einen Antrag auf Änderung der Vereinsförderrichtlinien 
gestellt, so dass eine einheitliche Regelung für alle Vereine getroffen wird. 
 
Der derzeitige Wortlaut der Satzung lautet: 
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VII. Teilnahme an Meisterschaften  
1. Für Jugendliche, die bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres an Deutschen-, 

Europa- oder Weltmeisterschaften teilnehmen, erhalten die einheimische 
Vereine auf Antrag einen Zuschuss in Höhe von 25% der Kosten bzw. 
maximal 300,00 € pro Verein. 

2. Ansatzfähige Kosten sind die nach Abzug, der vom Verband erhaltenen 
Zuschüsse, verbleibenden Ausgaben des Vereins. 

 
Die Gemeindeverwaltung schlägt folgende Formulierung vor: 
 
VII. Teilnahme an Meisterschaften 
 

1. Für Jugendliche, die bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres an Deutschen-, 
Europa- oder Weltmeisterschaften teilnehmen, erhalten die einheimischen 
Vereine auf Antrag einen Zuschuss für die Teilnahmegebühr in Höhe von 
50%, Fahrtkosten 100% und Unterkunft/Verpflegung 25% der Kosten, 
höchstens jedoch 1.000,00 €. 

2. Für Erwachsene die an Deutschen-, Europa- oder Weltmeisterschaften 
teilnehmen, erhalten die einheimische Vereine auf Antrag einen Zuschuss für 
Fahrtkosten 100% und Unterkunft/Verpflegung 15% der Kosten, höchstens 
jedoch 750,00 €. 

3. Ansatzfähige Kosten sind die nach Abzug, der vom Verband erhaltenen 
Zuschüsse, verbleibenden Ausgaben des Vereins. 

 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen zunächst 
um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Lindemann (CDU) kann dem Alternativbeschlussvorschlag in Bezug 
auf die Jugendlichen zustimmen. Sie und die Fraktion der CDU vertreten jedoch die 
Auffassung, dass die Kosten für Erwachsene auf 500,00 € gedeckelt werden sollen. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL)  kann dem Antrag der Freien Wähler und dem 
Alternativvorschlag der Gemeindeverwaltung grundsätzlich zustimmen. In Punkt 3 
hätte er gerne das Wort „ansatzfähige Kosten“ in „zuschussfähige Kosten“ geändert. 
 
Gemeinderat Häfele (SPD) kann dem Alternativvorschlag der Gemeindeverwaltung 
folgen und erteilt daher die Zustimmung seiner Fraktion. 
 
Gemeinderat Strubel (FW) spricht sich ebenfalls für die Änderung der Ziffer VII der 
Vereinsförderrichtlinien vom 20. September 2002 nach dem Alternativvorschlag der 
Verwaltung zu. 
 
Bürgermeister Büchner  lässt zunächst über die Anträge der Fraktionen der CDU 
und FÖDL abstimmen. 
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Beschluss: 
 
Antrag der CDU-Fraktion  
 
Die Kosten für Erwachsene sollen auf 500,00 € gedec kelt werden. 
 
��� �  9 Ja-Stimmen, 10 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 
��� �  abgelehnt  
 
 
Antrag der FÖDL-Fraktion  
 
Der Begriff „ansatzfähige“ Kosten soll in „zuschuss fähige“ Kosten 
umgewandelt werden. 
 
��� �  13 Ja-Stimmen und 9 Enthaltungen 
��� �  Zustimmung  
 
 
 
Anschließend lässt Bürgermeister Büchner  über den nachstehenden 
Beschlussvorschlag abstimmen, in dem der oben genannte Antrag der FÖDL-
Fraktion eingearbeitet ist. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Ziffer VII der Verei nsförderrichtlinien vom 
20. September 2002 wie folgt zu ändern: 
 
VII. Teilnahme an Meisterschaften 
 
1. Für Jugendliche, die bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres an 

Deutschen-, Europa- oder Weltmeisterschaften teilne hmen, erhalten die 
einheimischen Vereine auf Antrag einen Zuschuss für  die Teilnahmegebühr 
in Höhe von 50%, Fahrtkosten 100% und Unterkunft/Ve rpflegung 25% der 
Kosten, höchstens jedoch 1.000,00 €. 

2. Für Erwachsene die an Deutschen-, Europa- oder W eltmeisterschaften 
teilnehmen, erhalten die einheimische Vereine auf A ntrag einen Zuschuss 
für Fahrtkosten 100% und Unterkunft/Verpflegung 15%  der Kosten, 
höchstens jedoch 750,00 €. 

3. Zuschussfähige Kosten sind die nach Abzug, der v om Verband erhaltenen 
Zuschüsse, verbleibenden Ausgaben des Vereins. 

 
��� �  15 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
��� �  Zustimmung  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 4 öffentlich DS-Nr. GR45/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Information zum Stand der Konzeption 'Betreuung von  Grundschulkinder' 
Beschluss über die Weiterführung der Betreuung der Grundschulkinder in den 
Kindergärten bis zum Ende des Jahres 2011      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert zunächst anhand der nachstehenden Präsentation 
den Sachverhalt der Sitzungsvorlage. 
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Bauliche Veränderungen an den Schulen 
im unterschiedlichen Ausmaß, Einrichtung 
einer Mensa an der Grundschule in 
Oberhausen;
Mensa an der Grundschule in Rheinhausen 
im Feuerwehrhaus oder St. Laurentiusheim

Schule
Die Betreuung findet ausschließlich an den 
Schulen statt.

Katholische 
Kirchengemeinde

Erweiterungsbau oder Neubau bei den 
Kindergärten

Kindergarten/Schule
Die Betreuung findet grundsätzlich im 
Kindergarten statt, die 
Hausaufgabenbetreuung an den Schulen.

Katholische 
Kirchengemeinde

Erforderliche UmbauarbeitenOrt der BetreuungTräger
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Bauliche Veränderungen an den Schulen 
im unterschiedlichen Ausmaß, 
Einrichtung einer Mensa an der 
Grundschule in Oberhausen;
Mensa an der Grundschule in 
Rheinhausen im Feuerwehrhaus oder St. 
Laurentiusheim

Schule
Die Betreuung findet ausschließlich an den 
Schulen statt.
Die Grundschule würde zu einer 
verbindlichen Ganztagesschule 
ausgebaut. Die Gemeinde sorgt für ein 
Mittagessen, die weiteren Stunden werden 
überwiegend von Lehrkräften abgedeckt.

Land Baden-Württemberg / 
Gemeinde

Bauliche Veränderungen an den Schulen 
im unterschiedlichen Ausmaß, 
Einrichtung einer Mensa an der 
Grundschule in Oberhausen;
Mensa an der Grundschule in 
Rheinhausen im Feuerwehrhaus oder St. 
Laurentiusheim

Schule
Die Betreuung findet ausschließlich an den 
Schulen statt.

Sozialverband

Bauliche Veränderungen an den Schulen 
im unterschiedlichen Ausmaß, 
Einrichtung einer Mensa an der 
Grundschule in Oberhausen;
Mensa an der Grundschule in 
Rheinhausen im Feuerwehrhaus oder St. 
Laurentiusheim

Schule
Die Betreuung findet ausschließlich an den 
Schulen statt.

Gemeinde
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Bürgermeister Büchner  merkt an, dass die Gemeindeverwaltung derzeit unter dem 
Arbeitstitel „Hand in Hand miteinander“ prüft, wie die zukünftige Betreuung von 
Grundschulkindern in der Gemeinde gestaltet werden kann. „Hand in Hand 
miteinander“ steht dabei für die Zusammenarbeit aller an der Erziehung und 
Betreuung unserer Kinder Beteiligter. Ein solches Konzept kann nur zusammen mit 
Eltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrern und den politisch Verantwortlichen 
umgesetzt werden. Diese müssen frühzeitig an der Planung beteiligt werden. Hierzu 
soll diese erste Information an den Gemeinderat dienen. Dabei kann nicht nur die 
Betreuung der Grundschüler, die das ursprünglich Ziel der Konzeption darstellten, 
berücksichtigt werden, sondern auch der ab August 2013 bestehende 
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Rechtsanspruch aller Eltern auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder mit 
Vollendung des 1. Lebensjahrs bis zum Schuleintritt. Hinzu kommen zukünftige 
Veränderungen in der Schullandschaft, die im Koalitionsvertrag zwischen den 
Parteien Bündnis90/Die Grünen und der SPD Baden-Württemberg vereinbart 
wurden. Insoweit ist es bisher nicht möglich ein vollständiges Konzept vorzulegen. 
Erarbeitet wurden die Kernaussagen zur demografischen Entwicklung in der 
Gemeinde sowie zur Situation der Familien in der Gemeinde. Grundsätzlich ist das 
derzeitige Betreuungssystem von Grundschülern in der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen auch für den Landkreis Karlsruhe vorbildhaft. Eltern, die dies wünschen 
und einen entsprechenden Bedarf haben, können an allen Grundschulen nicht nur 
die Kernzeitenbetreuung sondern auch das Betreuungsangebot an den Kindergärten 
wahrnehmen. Dieses deckt eine mögliche Betreuungszeit bis 16.00 Uhr 
(Rheinhausen) bzw. 16.30 Uhr (Oberhausen) und an Freitagen bis 13.00 Uhr bzw. 
13.45 Uhr ab. Die Aufnahmekapazität der Kindergärten stößt jedoch an ihre 
Grenzen. So wünschen teilweise mehr Eltern eine Betreuung über die derzeitige 
Kernzeiten, Ende 13.30 Uhr, hinaus, als in den Kindergärten aufgenommen werden 
können. Die Situation wird sich durch den ab August 2013 bestehenden 
Rechtsanspruch für Kinder ab 1 Jahr noch verschärfen bzw. es wird dann nicht mehr 
möglich sein, Grundschulkinder in den Kindergärten ohne größere Baumaßnahmen 
für den erforderlichen zusätzlichen Platzbedarf mit aufzunehmen. Aber auch die 
Schulen sind für eine Ganztagesbetreuung nicht eingerichtet, wenn diese zukünftig 
alleine dort durchgeführt werden würde. Hier sind Veränderungen in der Einteilung 
und Verteilung von Räumlichkeiten notwendig. 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass auf Grund von gesellschaftlichen 
Veränderungen Betreuungsangebote für Kinder von Eltern immer stärker 
nachgefragt werden. Während die Politik in der Vergangenheit häufig lediglich den 
Bereich der Kindergartenkinder in den Fokus der Überlegungen stellte, wurde in 
Oberhausen-Rheinhausen bereits früh erkannt, dass diese Betrachtung nicht 
ausreichend ist. So wurde in Rheinhausen bereits im Jahr 1998 eine Betreuung von 
Grundschulkindern eingeführt. Dieses Konzept wurde mit dem Schuljahr 2008/2009 
auch auf den Ortsteil Oberhausen übertragen. Im Hinblick auf die gesetzlichen 
Veränderungen im Kindergartenbereich, mit der Verpflichtung zur Aufnahme von 
Kindern bereits ab der Vollendung des 1. Lebensjahres kann die bisherige Betreuung 
in dieser Form nicht mehr weitergeführt werden, ohne grundlegende Veränderungen 
durchzuführen. Die Gemeindeverwaltung macht sich daher Gedanken darüber, wie 
zum einen zukünftig die Betreuung der Grundschulkinder stattfinden kann, zum 
anderen aber auch darüber, welche Kosten auf die Gemeinde bei der Wahl der 
jeweiligen Betreuungsform auf die Eltern und die Gemeinde zukommen werden. Im 
Hinblick auf die demografische Entwicklung in der Gemeinde, die im beiliegenden 
Konzept dargestellt ist, kann auf eine Betreuung der Kinder nicht verzichtet werden. 
Bereits heute liegt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bei vielen Indikatoren für 
eine zukünftige Entwicklung hinter dem Land Baden-Württemberg und insbesondere 
dem Landkreis Karlsruhe zurück. Die Attraktivität der Gemeinde gerade für junge 
Familien scheint gegenüber den Nachbarkommunen geringer zu sein. Eine 
Reduzierung des Angebots an Kinderbetreuung würde diese Situation sicherlich 
noch verschlechtern. Darüber hinaus ist es aber auch von Bedeutung, attraktive 
Wohngebiete für junge Familien anbieten zu können. 
 
 

Weitere Vorgehensweise zur Erarbeitung der Konzepti on 
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„Hand in Hand miteinander“ 
 
Zur weiteren Vorgehensweise bei der Umsetzung der Konzeption ist mit den 
Beteiligten zunächst die Art und Weise der zukünftigen Betreuung bzw. die Form der 
Trägerschaft zu klären. In Betracht kommen folgende Möglichkeiten, wobei in Bezug 
auf die darauf entstehenden Kosten noch keine Aussagen getroffen wird. 
 
 
Träger Ort der Betreuung Erforderliche Umbauarbeiten 
Katholische 
Kirchengemeinde 

Kindergarten/Schule 
Die Betreuung findet grundsätzlich 
im Kindergarten statt, die 
Hausaufgabenbetreuung an den 
Schulen. 

Erweiterungsbau oder Neubau bei 
den Kindergärten 

Katholische 
Kirchengemeinde 

Schule 
Die Betreuung findet ausschließlich 
an den Schulen statt. 

Bauliche Veränderungen an den 
Schulen im unterschiedlichen 
Ausmaß, Einrichtung einer Mensa 
an der Grundschule in Oberhausen; 
Mensa an der Grundschule in 
Rheinhausen im Feuerwehrhaus 
oder St. Laurentiusheim 

Gemeinde Schule 
Die Betreuung findet ausschließlich 
an den Schulen statt. 

Bauliche Veränderungen an den 
Schulen im unterschiedlichen 
Ausmaß, Einrichtung einer Mensa 
an der Grundschule in Oberhausen; 
Mensa an der Grundschule in 
Rheinhausen im Feuerwehrhaus 
oder St. Laurentiusheim 
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Sozialverband Schule 

Die Betreuung findet ausschließlich 
an den Schulen statt. 

Bauliche Veränderungen an den 
Schulen im unterschiedlichen 
Ausmaß, Einrichtung einer Mensa 
an der Grundschule in Oberhausen; 
Mensa an der Grundschule in 
Rheinhausen im Feuerwehrhaus 
oder St. Laurentiusheim 

Land Baden-
Württemberg / 
Gemeinde 

Schule 
Die Betreuung findet ausschließlich 
an den Schulen statt. 
Die Grundschule würde zu einer 
verbindlichen Ganztagesschule 
ausgebaut. Die Gemeinde sorgt für 
ein Mittagessen, die weiteren 
Stunden werden überwiegend von 
Lehrkräften abgedeckt. 

Bauliche Veränderungen an den 
Schulen im unterschiedlichen 
Ausmaß, Einrichtung einer Mensa 
an der Grundschule in Oberhausen; 
Mensa an der Grundschule in 
Rheinhausen im Feuerwehrhaus 
oder St. Laurentiusheim 

 
Bei der Konzeption wäre auch zu berücksichtigen, wie der Schulstandort in der 
heutigen Form mit drei Grundschulen gehalten werden kann. Auf Grund der 
Geburtenrate ist es nicht auszuschließen, dass vom Land der Betrieb von drei 
selbständigen Grundschulen in der Gemeinde langfristig nicht aufrechterhalten wird. 
Darüber hinaus greifen je nach Umsetzungsform verschiedene gesetzliche 
Vorgaben, die sich auch ganz entscheidend auf die Kosten auswirken können. So ist 
bei einer Trägerschaft durch die katholische Kirche in der Form eines Kindergartens 
zwingend eine Betriebserlaubnis einzuholen. Bei der Auslagerung der Grundschüler 
vom Kindergarten rein an die jeweilige Schule, ist mit einer Genehmigung durch die 
Verrechnungsstelle der Kirche, nicht zu rechnen. Damit entfiele auch die 
Kostenbeteiligung der Kirche für diesen Bereich. Als nächster Schritt werden daher 
Gespräche mit den Rektoren und den Vertretern der Kirche geführt, welche 
Betreuungsformen sie unterstützen würden und welche Räumlichkeiten dafür zur 
Verfügung gestellt werden bzw. welche zusätzlich erforderlich wären. Danach 
werden die jeweiligen Kosten ermittelt, wobei parallel dazu geprüft würde ob ein 
Sozialverband die Trägerschaft übernehmen würde bzw. zu welchen Bedingungen. 
Diese Ergebnisse sollen dann der Elternschaft und dem Gemeinderat präsentiert 
werden, um eine abschließende Entscheidung treffen zu können. 
 
 

Verlängerung der bestehenden Konzeption bis zum End e des Jahres 2011 
 
Nachdem die Grundlagen der Konzeption durch die Gemeindeverwaltung erarbeitet 
wurden, geht es nun an die Beteiligung aller mit der Erziehung Betroffener. Hierzu 
bedarf es noch zahlreicher Gespräche, um eine abschließende Entscheidung treffen 
zu können. Sollten größere Umbauarbeiten oder Neubauten errichtet werden 
müssen, wäre eine Umsetzung nicht mehr bis zum Ende der Sommerferien möglich. 
Die Gemeindeverwaltung bittet daher, die bisherige Betreuungsform bis zum Ende 
des Jahres 2011 bzw. bis zum Ende des Kindergartenjahres 2011/2012 zu 
verlängern. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
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Gemeinderätin Klee (CDU) kann dem vorgelegten Beschlussvorschlag zustimmen. 
Die Betreuung der Grundschulkinder in den Kindergärten könnte man bei Bedarf 
auch bis zum Ende des Kindergartenjahres 2011/2012 verlängern. 
 
Gemeinderätin Korrmann (FÖDL)  und die Fraktion der FÖDL nehmen den 
Sachstandsbericht zur Konzeption der Betreuung der Grundschulkinder in der 
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen zur Kenntnis. Der Verlängerung der bisherigen 
Betreuung der Grundschulkinder in den Kindergärten bis zum Ende des 
Kindergartenjahres 2011/2012 kann man ebenfalls zustimmen.. 
 
Gemeinderat Brand (SPD) kann den Sachstandsbericht zur Konzeption der 
Betreuung der Grundschulkinder in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen zur 
Kenntnis nehmen. Selbstverständlich kann die Fraktion der SPD der Verlängerung 
der bisherigen Betreuung der Grundschulkinder in den Kindergärten bis zum Ende 
des Kindergartenjahres 2011/2012 zustimmen. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) nimmt den Sachstandsbericht zur Konzeption der 
Betreuung der Grundschulkinder in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen zur 
Kenntnis. Ebenfalls kann er der Verlängerung der bisherigen Betreuung der 
Grundschulkinder in den Kindergärten bis zum Ende des Jahres 2011 bzw. Ende des 
Kindergartenjahres 2011/2012 zustimmen. 
 
 
 
Beschluss : 
 
1. 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig den Sachstandsberi cht zur Konzeption 
der Betreuung der Grundschulkinder in der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen zur Kenntnis. 
 
2. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die bisherig e Betreuung der 
Grundschulkinder in den Kindergärten bis zum Ende d es Jahres 2011 bzw.  bei 
Bedarf auch bis zum Ende des Kindergartenjahres 201 1/2012 zu verlängern.  
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1.2   derzeitige Betreuung von Grundschulkindern 
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Anzahl der betreuten Kinder in der Kernzeitenbetreu ung in den letzten sechs 
Jahrgängen aufgeschlüsselt nach den Schulen 
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Anzahl der betreuten Kinder in der Hausaufgabenbetr euung in den letzten drei 
Jahrgängen aufgeschlüsselt nach den Schulen 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 5 öffentlich DS-Nr. GR46/2011 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Friedhofs- und Gartenbaulei stungen auf den Gemeindefriedhöfen im Ortsteil 
Oberhausen und im Ortsteil Rheinhausen 
Vergabe der Leistungen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert den Sachverhalt und merkt an, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.03.2011, TOP Nr.: 6, DS-Nr. GR32/2011, den 
Beschluss fasste, die Friedhofs- und Gartenbauleistungen auf den 
Gemeindefriedhöfen im Ortsteil Oberhausen und im Ortsteil Rheinhausen öffentlich 
auszuschreiben und die Leistungen an Private zu vergeben. Die ausgeschriebenen 
Leistungen umfassen neben den Leistungen eines Bestatters (Öffnen und Schließen 
von Gräbern, Umbettungen und Ausgrabungen, Ordnungsdienst, Stellung von 
Sargträgern und Organisten, Überwachung des Beerdigungsablaufs), auch die 
Reinigung der Leichenhalle sowie die Pflege aller Außenanlagen der Friedhöfe. Das 
geschätzte Ausschreibungsvolumen beläuft sich auf ca. 575.000,00 €, wobei bei der 
Ermittlung der Höhe des Auftragswertes zur Festlegung der Ausschreibungsart 48 
Monate zu Grunde zu legen sind (460.000,00 € siehe § 3 Vergabeverordnung). Die 
öffentliche Ausschreibung der Leistungen erfolgte am 15.04.2011 in den 
Mitteilungsblättern der umliegenden Gemeinden (Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen, Stadt Philippsburg, Stadt Waghäusel, Gemeinde Altlussheim, 
Gemeinde Neulussheim, Gemeinde Hambrücken), am 16.04.2011, Ausgabe Nr. 89, 
Seite 36, in den Badischen Neusten Nachrichten, sowie am 15.04.2011 im subreport 
(Auftragsportal) in den Bezirken nördliches Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Hessen. Außerdem wurde die Ausschreibung in der Zeit vom 15.04.2011 bis zum 
02.05.2011 auf der Homepage der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen 
veröffentlicht, wo auch die Ausschreibungsunterlagen eingesehen und downgeloadet 
werden konnten. 
 
Gemäß den Bestimmungen der VOB, VOL i.V.m. § 2 Vergabeverordnung (VgV) sind 
die Leistungen öffentlich auszuschreiben. Von einer europaweiten Ausschreibung 
konnte hier abgesehen werden, da es sich bei den zu vergebenden Leistungen 
sowohl um Liefer- und Dienstleistungen als auch um Werkleistungen handelt, so 
dass die jeweiligen Schwellenwerte nach § 2 VgV nicht erreicht wurden. Bis zum 
Eröffnungstermin sind bei der Gemeinde 2 Angebote eingegangen. Die Submission 
fand am 02.05.2011 um 10.00 Uhr im Bürgermeisterzimmer der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen statt. 
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Die Angebote ergaben folgende rechnerisch geprüften Endergebnisse: 
 
Nr. Firma Bemerkungen Geprüfte Endsumme  
1 Beerdigungsunternehmen Werner Bohn 

68794 Oberhausen-Rheinhausen 
100,0 % 165.144,70 € 

2 Dieter Schmitt GmbH 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 

203,8 % 338.223,07 € 

 
Bei der Ermittlung der Auftragssumme wurden die im Anschreiben bzw. im 
Ausschreibungstext genannten Mengen zu Grunde gelegt. Dabei wurde jedoch auch 
darauf hingewiesen, dass diese nicht regelmäßig anfallen. Insoweit stellt die geprüfte 
Endsumme nicht den tatsächlichen Jahresbetrag der Pflege der Friedhöfe dar. Diese 
ergibt sich alleine daraus, welche Maßnahmen konkret durchgeführt werden. So fällt 
das Schneiden der Bäume nicht regelmäßig an. Auch werden nicht alle Bäume im 
gleichen Jahr geschnitten. So fand die Pflege der Kastanienbäume bisher in einem 
drei bis vierjährigen Rahmen statt. Dies soll auch zukünftig beibehalten werden. 
Nach Wertung der eingegangenen Angebote und Prüfung der Referenzen ist die 
Verwaltung der Auffassung den Zuschlag an das Beerdigungsunternehmen 
Werner Bohn aus Oberhausen-Rheinhausen  zum Angebotspreis von 
165.144,70 € zu erteilen. Die Leistungen sollen gemäß Vertrag ab dem 01.06.2011 
für die Dauer von 5 Jahren ausgeführt werden. Sollte sich während des Jahres 
zeigen, dass die eingestellten Mittel auf Grund von Mehrbestattungen oder 
Leistungen im Bereich der Grünflächenpflege nicht ausreichend sind, so wird eine 
gesonderte Sitzungsvorlage gefertigt. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Lindemann (CDU) freut sich, dass ein ortsansässiger Unternehmer 
den Zuschlag erhalten soll und kann dem vorgelegten Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung daher zustimmen. 
 
Gemeinderat Zieger (FÖDL) merkt nochmals an, dass sich die Fraktion der FÖDL in 
der Sitzung des Gemeinderates am 28.03.2011 bereits angemerkt hat, dass die 
Arbeiten wie bisher im gleichen Rahmen weiter ausgeführt werden sollen, zumindest 
solange, bis der derzeitige Friedhofsmitarbeiter Ende des Jahres 2012 in den 
Ruhestand geht. Darüber hinaus merkt er an, dass durch die Fremdvergabe nur 
unnötige höhere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger entstehen könnten und 
die Verwaltung durch die Ausschreibung einen erheblichen Mehraufwand zu 
bewältigen hätte. Da die Mehrheit des Gemeinderates in der Sitzung am 28.03.2011 
jedoch einen anderen Beschluss gefasst hat, wird man sich seitens der Fraktion der 
FÖDL bei der heutigen Abstimmung der Stimme enthalten. 
 
Gemeinderat Horn (SPD) kann dem vorgelegten Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung zustimmen. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) stimmt abschließend ebenfalls zu. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 14 Ja-Stimmen und 7 Enth altungen der Vergabe 
der Friedhofs- und Gartenbauleistungen auf den Geme indefriedhöfen im 
Ortsteil Oberhausen und im Ortsteil Rheinhausen an das 
Beerdigungsunternehmen Werner Bohn aus Oberhausen-R heinhausen zum 
Angebotspreis von 165.144,70 € zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 6 öffentlich DS-Nr. GR47/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Solaranlage auf  dem Dach des 
Schwimmbades sowie der Sporthalle 
Entscheidung des Gemeinde rates über den Bau einer eigenen Solaranlage 
bzw. der Verpachtung der Dachflächen zum Bau einer Solaranlage      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht auf den Sachverhalt des Tagesordnungspunktes ein 
und stellt fest, dass sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.04.2011, TOP-Nr. 
3, DS-Nr. GR40/2011 mit der Verpachtung der Dachflächen auf dem Schwimmbad in 
Oberhausen sowie dem Foyer der Sporthalle zum Bau einer Solaranlage mit einer 
Leistung von 80 Kw/p befasst hat. Nach eingehender Beratung stellte der 
Gemeinderat seine Entscheidung zurück und bat die Gemeindeverwaltung um 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer gemeindeeigenen Solaranlage. Der von den 
Pächtern angebotene Pachtpreis beträgt 1.200,00 € pro Jahr. Er liegt dabei 
wesentlich über dem vom Städte- und Gemeindebund unterbreiteten Vorschlag zur 
Gestaltung des Pachtpreises. Insoweit wird auf die Sitzungsvorlage verwiesen. 
 
Des weiteren merkt Bürgermeister Büchner  an, dass die Gemeindeverwaltung im 
Anschluss an die Sitzung die Firma Wirsol zur Abgabe eines Angebotes sowie zur 
Durchführung einer „Wirtschaftlichkeitsberechung“ aufgefordert hat. Das 
Unternehmen hat hierauf ein Angebot zum Bau einer Solaranlage mit einer Leistung 
von 96,250 kw/p zum Bruttopreis von 276.035,38 € abgegeben. Ausgehend davon 
wurde ein Amortisationszeitpunkt von 9 Jahren ohne die Berücksichtigung von 
Steuern, Abschreibungen und Zinsen bei einem überdurchschnittlichen 
Betriebsergebnis errechnet. So belaufen sich die Einnahmen nach diesem Zeitraum 
auf minimal 224.381,76 € und auf maximal 300.098,77 €. Bei einer durchschnittlichen 
Einnahmesituation ist mit einem Betrag von 249.620,76 € zu rechnen. Über eine 
Laufzeit von 20 Jahren kann von Einnahmen von minimal 479.541,06 € und maximal 
555.258,07 € sowie durchschnittlich von 504.780,06 € ausgegangen werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Kauf der Anlage nicht über Kredite finanziert wird. 
Nicht berücksichtigt bei der Berechung ist auch eine eventuelle Verzinsung des 
Guthabens, bei Realisierung der Maßnahme mit Eigenmitteln. Die 
Gemeindeverwaltung hat daher eine Vergleichsberechung erstellt, in der die 
Finanzierung der Anlage auf eine Laufzeit von 10 Jahren bzw. 20 Jahren dargestellt 
wird bzw. die möglichen Einnahmemöglichkeiten bei einer Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals auf 20 Jahre von 2% und 4%. Daraus ergibt sich folgende 
Darstellung: 
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Vergleichende Darstellung bei Zahlung der Anlage au s dem vorhandenen 
Kapital (Dauer der Betrachtung 20 Jahre)  
 
Stand des Kapitals nach 20 Jahren 
Solaranlage 

Stand des Kapitals als Geldanlage bei 4% 
Verzinsung 
(Verzinsung Bundesanleihe 20 Jahre 3,64 %) 

max 555.258,07 € 606.941,11 € 
min 479.541,06 €  

 
Bei der Darstellung der Zahlen „Solaranlage“ wurde ein Restwert der Anlage nicht 
berücksichtigt. Im Gegenzug wurde darauf verzichtet den Betrag der angebotenen 
Jahrespacht von 1.200,00 €, insgesamt 24.000,00 € bei der Verzinsung des Kapitals 
mit zu berücksichtigen. 
 
 
Vergleichende Darstellung bei Finanzierung der Anla ge über einen Kredit  
 
Überschuss nach 20 Jahren 
Solaranlage bei 3% Zinsen 

Überschuss nach 20 Jahren 
Solaranlage bei 4% Zinsen 

Überschuss Pacht nach 20 
Jahren 

Einnahmen 504.000,00 € 504.000,00 € 
- Darlehen -277.000,00 € -277.000,00 € 

Pacht 24.000,00 € 

- Zinsen - 94.991,00 € -119.496,00 €   
Überschuss  132.029,00 € 107.524,04 €  24.000,00 € 
 
Bei den Einnahmen wurden die von der Firma Wirsol ermittelten 
Durchschnittseinnahmen zu Grunde gelegt. 
 
Bei der Betrachtung bleibt unberücksichtigt welche Steuerzahlungen die Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen zu leisten hat. Nach Auskunft des Finanzamtes stellt der 
Betrieb einer Solaranlage einen BgA (Betrieb gewerblicher Art) dar. Insoweit sind die 
zu erzielenden Überschüsse zu versteuern. Unberücksichtigt bleiben auch die 
Kosten für den Verwaltungs- und Unterhaltungsaufwand innerhalb der 
Gemeindeverwaltung. Bei einem Zinssatz von 4% ist in 20 Jahren mit maximalen 
Mehreinnahmen ohne Abzug der Steuerlast von 83.524,00 € oder 4.176,20 € pro 
Jahr zu rechnen.  
 
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist von einem Bau einer Solaranlage mit 
vorhandenen Mitteln abzuraten, da bei einer Geldanlage über den gleichen Zeitraum 
mit Mehreinnahmen gegenüber dem Solarbetrieb zu rechnen ist.  
Bei einer Finanzierung der Anlage könnte dies gegenüber der Pacht zu 
Mehreinnahmen führen, wobei dabei der Verwaltungsaufwand und Steuern nicht 
mitgerechnet werden. Dieser ist gegenüber einem Privatinvestor auf Grund von 
gesetzlichen Vorgaben und den Kosten für Mitarbeiter wesentlich höher 
einzuschätzen. Unberücksichtigt sind auch die Steuerzahlungen für den BgA. Um 
dies zu ermitteln müsste ein Steuerberatungsbüro beauftragt werden. Dieses ist 
jedoch auch nicht in der Lage die Steuerpolitik für die nächsten 20 Jahre 
vorherzusehen. 
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Zeitraum einer möglichen Umsetzung der Maßnahme dur ch die Gemeinde 

 
Der Bau einer Solaranlage durch die Gemeinde könnte auf Grund des bereits 
verabschiedeten Haushaltsplans, der keine Kreditermächtigung vorsieht, in diesem 
Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Dies ist jedoch insoweit nicht weiter nachteilig, da 
die Gesamtanlage ohnehin nicht installiert werden könnte, da zunächst die 
Sanierung des Dachs des Foyers erfolgen müsste. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU) und die Fraktion der CDU sprechen sich für den 
alternativen Beschlussvorschlag der Verwaltung aus eine gemeindeeigene 
Solaranlage zu errichten, die fremdfinanziert werden sollte. 
 
Gemeinderat Börzel (FÖDL)  spricht sich dafür aus, auf eigene Kosten und Rechung 
eine Solaranlage auf dem Dach des Schwimmbades und des Foyers zu errichten 
und die erforderlichen Mittel dabei zu finanzieren. 
 
Gemeinderat Horn (SPD) kann aus eigener Erfahrung bei den Stadtwerken Walldorf 
berichten, dass er mit der Errichtung einer Solaranlage auf eigene Kosten und 
Rechung durchweg positive Erfahrungen gemacht hat. Die Solaranlage sollte auf 
jeden Fall fremdfinanziert werden.  
 
Gemeinderat Strubel (FW) und die Fraktion der Freien Wähler sprechen sich dafür 
aus, die Dachflächen, wie in der Sitzungsvorlage vom 18.04.2011, DS-Nr. 
GR40/2011 vorgesehen an die GdbR Olbort und Schmitt zu verpachten.  
 
Bürgermeister Büchner  lässt zunächst über den alternativen Beschlussvorschlag 
der Verwaltung abstimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt auf eigene Kosten und Re chung eine Solaranlage 
auf dem Dach des Schwimmbades und des Foyers zu err ichten und die 
erforderlichen Mittel dabei zu finanzieren. 
 
��� �  17 Ja-Stimmen und 4 Gegenstimmen 
��� �  Zustimmung  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 7 öffentlich DS-Nr. GR48/2011 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Generalentwässerungsplan 2009 
Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 
2. Bauabschnitt 
Kanalaustausch und Erneuerung der Trinkwasserleitun g 
Vorstellung der Planung und Kosten; Zustimmung zu ü berplanmäßigen 
Ausgaben 
Aktualisierung Baubeschluss      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht ausführlich auf den Sachverhalt des 
Tagesordnungspunktes ein und stellt fest, dass der Gemeinderat für die Umsetzung 
des 2. Bauabschnittes der im Rahmen des Generalentwässerungsplans (GEP) 2009 
erforderlichen Kanalbaumaßnahmen in seiner Sitzung am 24.01.2011, TOP 3, DS-
Nr. GR6/2011 folgende Beschlüsse fasste: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt dem Baubeschluss für den Aus tausch von Kanalabschnitten zur 
Schaffung von Stauvolumen in der Augustastraße, Rai mundstraße, Friedrichstraße, Karlstraße, 
Am Rosenhag, Haydnstraße, Bachstraße und Hildastraß e mit Gesamtkosten in Höhe von 
1.280.000,00 € zzgl. der Ingenieurleistungen zu. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt dem Baubeschluss für die Ern euerung der Trinkwasserleitung mit 
Hausanschlüssen entlang der Kanalarbeiten mit Gesam tkosten in Höhe von 210.000,00 € brutto 
(176.500,00 € netto) zzgl. der Ingenieurleistungen zu. 
 
3. 
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Ingenieurlei stungen für die Leistungsbereiche 
Abwasser und Wasser an das Ingenieurbüro Kyber Inge nieurconsulting, Heidelberg mit einem 
Betrag von ca. 100.000,00 € zu. 
 
 
Weiterhin merkt er an, dass das Ingenieurbüro Kyber inzwischen die Vorplanung 
abgeschlossen hat und auf Grund der Tatsache, dass nicht alle Maßnahmen wie im 
GEP vorgesehen umgesetzt werden können, eine neue aktualisierte 
Kostenschätzung vorgelegt. Diese soll dem Gemeinderat nachfolgend dargestellt 
werden. 
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Vorstellung der Planung 

 
Straße Länge/ Ø Kanal  

Austausch 
Kostenschätzung 
Abwasser 
DS-Nr. GR 6/2011 

Kostenschätzung 
nach Kyper 

Augustastraße 153 m / DN 1600 405.000,00 € 362.500,00 € 
Raimundstraße 56 m / DN 1600 162.000,00 € 155.000,00 € 
Friedrichstraße 120 m / DN 1200 189.000,00 € 248.500,00 € 
Karlstraße 10 m / DN 300 27.000,00 € 11.500,00 € 
Am Rosenhag / 
Brunnenstraße 

32 m / DN 1600 108.000,00 € 100.000,00 € 

Haydnstraße 58 m / DN 1600 162.000,00 € 146.000,00 € 
Bachstraße 100 m / DN 1200 162.000,00 € 214.500,00 € 
Hildastraße 6,50 m / DN 300 27.000,00 € 10.000,00 € 
Gesamt brutto  1.242.000,00 € 1.248.000,00 € 
 
Hinzu kommen in verschiedenen Abschnitten Maßnahmen im Bereich der 
Wasserversorgung. 
 
Straße Kosten für den Austausch von Wasserleitungen 
Augustastraße 67.540,00 € 
Raimundstraße 42.000,00 € 
Friedrichstraße 56.000,00 € 
Haydnstraße 18.900,00 € 
Bachstraße 46.750,00 € 
Gesamt netto 231.190,00 € 
 
Zu den Kosten im Bereich Abwasser kommen ca. 40.000,00 € sonstige Kosten für 
Vermessungen, Bodenuntersuchung, Kanalreinigung und Befahrung, wie dies bereits 
in der Sitzungsvorlage vom Januar dargestellt wurde sowie die Ingenieurleistungen 
mit ca. 100.000,00 €. Insgesamt ist somit im Bereich Abwasser mit Ausgaben von 
1.388.000,00 € zu rechnen. Unter der Haushaltsstelle 7906-933100.001 sind 
insgesamt für die Maßnahme 1.380.000,00 € vorgesehen. Die Gemeindeverwaltung 
bittet daher um Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben von 10.000,00 € zur 
Durchführung der dringend notwendigen Sanierungsarbeiten. Die Mehrkosten 
resultieren vor allem daraus, dass sowohl in der Friedrichstraße als auch in der 
Bachstraße die im GEP vorgesehenen Rohrdurchmesser auf Grund der fehlenden 
Überdeckung nicht eingebaut werden können. Um das erforderliche Stauvolumen 
dennoch zu erreichen, werden nun in beiden Bereichen zwei Haltungen an Stelle von 
einer Haltung ausgetauscht. Dadurch verringert sich der Rohrdurchmesser auf DN 
1200. Die Kosten für diese Abschnitte steigen jedoch um 112.000,00 €. Im Bereich 
Wasser wurde von Kosten in Höhe von 200.000,00 € zzgl. 20.000,00 € 
Ingenieurleistungen und 10.000,00 € sonstiger Kosten brutto ausgegangen. Dies 
entspricht einem Nettobetrag von 193.277,00 €. Die neue Kostenschätzung des Ing. 
Büros Kyber beläuft sich nun auf reine Baukosten von 231.190,00 € netto. Sie liegt 
somit um ca. 63.000,00 € netto über der bisherigen Kostenschätzung. Die 
Kostensteigerung gegenüber dem Haushaltsansatz und der derzeit vorliegenden 
Kostenschätzung ist darauf zurückzuführen, dass für die Maßnahme zunächst 
Einheitswerte im unteren Bereich festgelegt wurden. Bei der durch das Büro Kyber 
vorgenommenen Kostenschätzung wurden die Einheitspreise eher im oberen 
Segment angesiedelt. Darüber hinaus werden auch Mehrmengen in den Bereichen 
des verlängerten Kanalaustauschs anfallen. Was die Maßnahme tatsächlich kosten 
wird, kann konkreter erst nach erfolgter Ausschreibung mitgeteilt werden. Damit die 
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Maßnahme jedoch in die Ausschreibung gehen kann, bittet die Gemeindeverwaltung 
um Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 31.000,00 € auf der 
Haushaltsstelle 3932-930102.001. Diese ergeben sich aus dem Haushaltsansatz in 
Höhe von 230.000,00 € zzgl. der Ingenieurleistungen, der sonstigen Kosten und dem 
zusätzlichen Nettokosten aus der Baumaßnahme. 
 
 

Darstellung der vorgesehenen Maßnahmen 
 
Augustastraße  

 
 
Bei der Neuverlegung des Kanals in der Augustastraße wird dieser ca. 1,20 m zur 
Straßenmitte gegenüber der bisherigen Lage verschoben.  
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Raimundstraße  

 
 
 
 
 
 
Die Verschiebung der Baumaßnahme hat sich aus der Höhenlage Adlerstraße / 
Raimundstraße ergeben. Da der vorgesehene Bauabschnitt ca. 1 m höher als die 
Adlerstraße liegt, wäre der Stauraumkanal nicht vollständig nutzbar gewesen, da sich 
dieser nicht über die Rückstauebene der Adlerstraße füllt. 
 
Friedrichstraße  

 

Neue Lage der 
Baumaßnahme 

Nach dem GEP 
vorgesehener 
Standort 
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Dadurch, dass der vorgesehene Kanal in der Dimensionierung DN 1600 nicht 
eingebaut werden kann, verdoppelt sich die ursprünglich vorgesehen Strecke. Der 
eingebaute Kanal hat nun eine Nennweite von DN 1200. 
 
Karlstraße / Marienstraße  

 
 
 
Am Rosenhag / Brunnenstraße  

 
 



 -47-

Die Baumaßnahme wird vom Rosenhag in die Brunnenstraße verschoben. Dies ist 
lediglich eine Verschiebung um eine Haltung. Dadurch werden zum einen hohe 
Kosten für die zusätzliche Verlegung der Gasleitung eingespart, darüber hinaus ist 
die Zufahrt auch für die Anwohner des Rosenhags weiterhin gewährleistet. Bei einem 
Austausch des Kanals im Rosenhag wäre dieser für mehrere Wochen nicht 
befahrbar und auf Grund der vorgesehenen Aufdimensionierung auch nicht 
begehbar. 
 
Haydnstraße  

 
 
Nach der ursprünglichen Planung war vorgesehen, den bestehenden Kanal im oben 
dargestellten Abschnitt zu erweiten. Dieser verläuft jedoch im Bereich der 
Haydnstraße 19 in einem privaten Grundstück. Der Kanal soll daher zur Mitte der 
Straße verlegt werden. 
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Bachstraße  

 
 
Durch die geringere Dimensionierung des Kanals von DN 1600 auf DN 1200 
verlängert sich die Strecke entsprechend. 
 
Hildastraße / Schanzenstraße  
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Bürgermeister Büchner  ergänzt seine Ausführungen zum Abschluss dahingehend, 
dass es sich bei den überplanmäßigen Ausgaben im Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung auf der Haushaltsstelle 3932-930102.001 nicht um 
überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 10.000,00 € sondern um 128.000,00 € 
handelt. Diese Mehrausgaben resultieren daraus, dass aus den Reihen des 
Gemeinderates in einer der letzten Sitzungen der Wunsch geäußert wurde, die 
komplette Augustastraße und die Friedrichstraße zu sanieren. Dieser Wunsch wurde 
berücksichtigt und der Beschlussvorschlag entsprechend angepasst. 
 
Gemeinderat Koch (CDU) kann die Zustimmung seiner Fraktion zum 
Beschlussvorschlag in allen Punkten erteilen. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL) stimmt dem Beschlussvorschlag, wie vorgelegt, zu. 
 
Gemeinderat Kraus (SPD) erteilt die Zustimmung seiner Fraktion zu den 
Beschlussvorschlägen. 
 
Gemeinderat Nagel (FW) stimmt abschließend ebenfalls zu. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig die vorgesehene Pl anung im Bereich 
Abwasser zur Kenntnis und beschließt die Durchführu ng der Maßnahme. 
 
2. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig überplanmäßig e Ausgaben im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigu ng auf der 
Haushaltsstelle 7906-933100.001 in Höhe von 10.000, 00 € gemäß § 84 GemO. 
 
3. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig überplanmäßig e Ausgaben im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung auf der Haushaltsstelle 
3932-930102.001 in Höhe von 128.000,00 € gemäß § 84  GemO. 
 
4. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig einem daraus ents tehenden Fehlbetrag 
im Wirtschaftsplan 2011 in gleicher Höhe zu und bes chließt diesen im 
Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Wasser ausz ugleichen.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 8 öffentlich DS-Nr. GR49/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Anfrage des Zweckverbandes 'Abwasserverband Wagbach ' auf eine 
Kostenbeteiligung zur Erneuerung der Abwasseranschl üsse für die  
Grundstücke Flst-Nr. 4816/0, 4817/0 sowie 4825/0      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage ein und 
merkt an, dass mit Schreiben vom 03. März 2011 der Abwasserzweckverband 
Wagbach mitteilt, dass der zwischen dem Südzuckergelände und dem Hebewerk II 
auf Gemarkung Oberhausen-Rheinhausen liegende Teil des Verbandssammlers 
verlegt werden soll. Dadurch müssen die Flurstücke Nr. 4816/0, 4817/0 und 4825/0 
einen neuen Abwasseranschluss erhalten. Es handelt sich dabei um das Cafe 
Windsor, den Aussiedlerhof Hambsch sowie das Anwesen der Familie Karch. Die 
Gesamtbaukosten belaufen sich auf 117.000,00 € netto gemäß der beigefügten 
Kostenaufstellung des Ingenieurbüros Miltner. Der Abwasserzweckverband würde es 
begrüßen, wenn sich die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen an den erforderlichen 
Kosten beteiligen würde. Selbstverständlich sei man bereit auch zukünftig die 
Abwasserentsorgung für die Grundstücke sicherzustellen, sodass die Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen keine Erschließung hierfür vornehmen müsste. Die 
geplante Leitungsführung ist nachstehend dargestellt. 
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Mit öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen aus den Jahren 1986 bzw. 1988 hat sich 
die Stadt Waghäusel verpflichtet, die oben bezeichneten Grundstücke auf 
Gemarkung Oberhausen-Rheinhausen an ihr Abwassernetz anzuschließen. In Bezug 
auf das Anwesen Karch, liegt dies zeitlich soweit zurück, dass hierüber keinerlei 
Unterlagen mehr existieren. Der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Gemeinden 
sind die Eheleute Hambsch und Herr Klaus Simon beigetreten. Für den Anschluss 
wurde ein Teilabwasserbeitrag erhoben, der jedoch von der Stadt Waghäusel heute 
nicht mehr festgestellt werden kann, da die entsprechenden Unterlagen bereits 
vernichtet wurden. Rechtlich besteht für den Abwasserzweckverband auf Grund der 
abgeschlossenen Vereinbarungen kein Anspruch gegenüber der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen, diese Grundstücke zukünftig selbst zu erschließen. Auch 
gegenüber den Grundstückseigentümern kann ein Abwasserbeitrag nur einmal 
erhoben werden. Dieser entsteht nicht neu dadurch, dass auf Grund einer 
erforderlichen Änderung der Leitungsführung neue Anschlüsse hergestellt werden 
müssen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich die Gemeinde an den Kosten 
beteiligen sollte, da sie sich einen eigenen Anschluss damals erspart hat und eine 
Kostenbeteiligung nicht erfolgte. Auch der Abwasserbeitrag der Stadt Waghäusel hat 
die damals entstandenen Kosten nicht abdecken können, da dieser regelmäßig unter 
den tatsächlich entstehenden Kosten liegt. Eine Beteiligung an den Kosten könnte 
jedoch nur über den Haushalt der Gemeinde als freiwilliger Investitionszuschuss an 
die Gemeinde Waghäusel erfolgen, da durch Freiwilligkeitszahlungen die 
Gebührenschuldner nicht belastet werden dürfen. Im Hinblick auf eine gute 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit und der Vorleistung, die von der Gegenseite 
bereits erbracht wurde, könnte sich die Gemeindeverwaltung vorstellen, 10% der 
anfallenden Kosten maximal jedoch 10.000,00 € brutto zu übernehmen. Die 
Auszahlung sollte jedoch nicht mehr in diesem Haushaltsjahr erfolgen sondern als 
Planung für das kommende Jahr aufgenommen werden. Damit würde die Stadt 
Waghäusel gleich mit den Bürgerinnen und Bürgern (Vereine) der Gemeinde 
behandelt werden. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU) kann dem vorgelegten Beschlussvorschlag der 
Verwaltung folgen 10 % der erforderlichen Kosten für die Grundstücksanschlüsse der 
Grundstücke Flst-Nr. 4816/0, 4817/0 und 4825/0 maximal jedoch 10.000,00 € zu 
übernehmen. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL)  stimmt dem vorgelegten Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung ebenfalls zu. 
 
Gemeinderat Born (SPD) erteilt die Zustimmung der SPD-Fraktion 10 % der 
erforderlichen Kosten für die Grundstücksanschlüsse der Grundstücke Flst-Nr. 
4816/0, 4817/0 und 4825/0 maximal jedoch 10.000,00 € zu übernehmen. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) kann abschließend die Zustimmung der FW-Fraktion 
zum Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung erteilen und spricht sich dafür 
aus, 10 % der erforderlichen Kosten für die Grundstücksanschlüsse der Grundstücke 
Flst-Nr. 4816/0, 4817/0 und 4825/0 maximal jedoch 10.000,00 € zu übernehmen. 
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Gemeinderat Kraus (SPD)  merkt abschließend an, dass er der Mehrheit des 
Gremiums in dieser Sache nicht folgen kann und lehnt folglich eine Beteiligung an 
den Kosten der entsprechenden Grundstücksanschlüsse ab. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 19 Ja-Stimmen und 2 Gegenstimmen 10 % der 
erforderlichen Kosten für die Grundstücksanschlüsse  der Grundstücke Flst-
Nr. 4816/0, 4817/0 und 4825/0 maximal jedoch 10.000 ,00 € zu übernehmen. Die 
Auszahlung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 201 2. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 9 öffentlich DS-Nr. GR50/2011 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Bau des Kreisverkehrs am Knotenpunkt B36/L555 zur E rschließung des 
Gewerbegebiets Hammelsäcker-Südzucker 
Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert ausführlich den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
und stellt fest, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.06.2010, TOP 6, DS-
Nr. GR67/2010 der Vergabe der Bauleistungen zum Bau des Kreisverkehrs am 
Knotenpunkt B35/L555 zum Angebotspreis von 502.576,37 € an die Firma Schön & 
Sohn Bau GmbH aus Speyer zustimmte. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat 
den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 165.000,00 € für den Bau des 
Kreisverkehrs und für die Planungsleistungen des Ingenieurbüros BauLand! 
Entwicklung GmbH sowie für die Vermessungskosten zugestimmt. Die Bauarbeiten 
wurden von der Gemeinde, der Straßenmeisterei und vom Regierungspräsidiums 
überwacht und in der Zeit vom 01.07.2010 bis zum 30.09.2010 ausgeführt. Die 
Freigabe für den Straßenverkehr fand am 30.09.2010 statt. Für einige Restarbeiten 
(Bepflanzung der Böschung, Anbringung Pfeilwegweiser, Korrektur 
Straßenmarkierungen) wurde der Baufirma eine Nachfrist bis Ende November 2010 
gesetzt. Die Restpflanzarbeiten wurden am 25.01.2011 ausgeführt. Nach Vorlage 
einiger fehlenden Unterlagen und Prüfberichte durch die Baufirma, konnte die 
Abnahme der Bauleistungen für den 17.03.2011 terminiert werden. Die Abnahme der 
Landschaftsbauarbeiten fand am 20.04.2011 statt. In den nächsten Wochen (KW 21 
oder KW 22) soll noch die endgültige Kreisverkehrsbeschilderung angebracht werden 
und der letzte Abnahmetermin stattfinden. 
 
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich anhand der bisher 
abgerechneten Bau-, Planungs- und sonstigen Kosten sowie anhand der 
geschätzten Schlussrechnungssummen auf insgesamt ca. 610.000,00 €. Diese 
Kosten wurden auch bei der Bildung des Haushaltsansatzes für das Haushaltsjahr 
2011 zu Grunde gelegt. Bei der Ansatzbildung wurde jedoch davon ausgegangen, 
dass die Baumaßnahme im Jahr 2010 nahezu vollständig abgerechnet werden kann 
und lediglich die Schlusszahlungen im Jahr 2011 in Rechnung gestellt werden. Es 
wurde daher unter der Haushaltsstelle 6300-951000.012 ein Haushaltsansatz in 
Höhe von 80.000,00 € für Schlusszahlungen Bau- und Planungskosten sowie ein 
Ansatz von 25.000,00 € für die „weiträumige“ Beschilderung gebildet; insgesamt 
somit ein Ansatz von 105.000,00 €. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2010 sind 
unter der Haushaltsstelle 6300-951000.012 Mittel in Höhe von 160.033,00 € nicht 
ausgeschöpft worden. Da ein Großteil der Rechnungen bis Ende 2010 nicht gestellt 
wurde, fehlen diese Mittel nun im Haushaltsjahr 2011. 
 
Die Kostenentwicklung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar: 
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Baukosten*  
  abgerechnet bis  

31.12.2010 
abgerechnet 
bis 09.05.2011 

voraussichtliche 
Schlusszahlungen 

Baukosten incl. 
Nachträge 

524.751,18 € 364.432,42 € 94.598,88 € 65.719,89 € 

zzgl. Sicherheit für nicht 
planbare Mehrkosten, 
die aufgrund von 
trockenen 
Witterungsverhältnissen 
die Landschaftspflege 
erschweren (2% der 
Auftragssumme) 

10.495,02 €   10.495,02 € 

Summen 535.246,20 € 364.432,42 € 94.598,88 € 76.214,91 € 
 
Planungskosten**  
Planungskosten 
Ingenieurbüro incl. 
Mehrleistungen 

53.774,77 € 27.519,81 € 3.634,15 € (4. AZ) 19.180,79 € 
(Schluss-Re) 3.440,02 €  

zzgl. Überplanung 
Beschilderungsnetz lt. 
Auftrag vom 31.01.2011 

1.199,52 €   1.199,52 € 

Summen 54.974,29 € 27.519,81 € 3.634,15 € 23.620,81 € 
 
sonstige Kosten***  
sonstige Kosten 15.437,73 € 14.021,64 € 1.416,10 €  
Schlussrechnung 
Bauvermessung 

624,09 €   624,09 € 

Summen 16.061,82 € 14.021,64 € 1.416,10 € 624,09 € 
 
Außerplanmäßig:  
Verlegung Wasserleitung zur Kreisverkehrsmittelinse l (ausgeführt durch Bauhof)  
Material- und 
Baggerkosten 

2.028,65 €  2.028,65 €  

Lohnkosten 
Bauhofstunden (innere 
Verrechnungen) 

1.518,00 €   1.518,00 € 

Summen 3.546,65 €  2.028,65 € 1.518,00 € 
     
Kosten der 
Baumaßnahme  

609.828,96 € 405.973,87 101.677,78 € 101.977,81 € 

 
Haushaltsansätze  
 
 

 2010: 
400.000,00 € 

(Ansatz)  
165.000,00 € 

(überplanmäßig)  

2011: 
80.000,00 € (Bau- und 

Planungskosten)  
25.000,00 € (weiträumige 

Beschilderung)  
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* 
Auftragssumme Baufirma 502.576,38 € 

22.174,81 € Summe Nachträge Baufirma (Nachtrag 1-7) 
Nachtrag 1: 
Änderung der Verkehrssicherung und der Umleitung, aufgrund 
Fehlverhalten Verkehrsteilnehmer 
Nachtrag 2: 
Leerrohre zur Kreiselmittelinsel (für spätere Kreiselgestaltung und 
Versorgung der Kreiselmittelinsel mit Wasser, Strom usw. ) 
Nachtrag 3: 
Nachträgliche Böschungssicherung durch Beschädigung nach starken 
Regenfällen (gefordert durch Straßenmeisterei) 
Nachtrag 4: 
Änderung zur Ausführung Pfeilwegweiser und der Verk ehrsleitsäulen 
aufgrund Forderung Landratsamt 
Nachtrag 5: 
Änderung Ausführung Leitschutzplanke 
Nachtrag 6: 
Provisorische Beschilderung des Kreisverkehrs und Kernbohrungen im 
Asphalt 
Nachtrag 7: 
Endgültige Beschilderung des Kreisverkehrs (Namensänderung vom 
„Hammelsäcker“ auf H.-und-Mandelbaum/Abstimmung des Wegekonzeptes 
mit LRA und Stadt Waghäusel) incl. der „weiträumigen“ Beschilderung 
(12.684.,30 €); 
hinzu kommen noch nicht planbare Pflegekosten aufgr und der 
trockenen Witterungsverhältnisse (die Höhe der Kost en ist in der o.a. 
Sicherheit enthalten) 

 

Summe Baukosten incl. Nachträge Baufirma 524.751,18 € 

  

 
** 

 

Honorarkosten Ingenieurbüro 47.383,38 
Summe Mehrleistungen Ingenieurbüro 
darunter fallen Mehrleistungen wie z.B. Einholung und Auswertung 
Baugrundgutachten, Beantragung Ausnahme nach § 30 (3) BnatSchG, 
Erstellung LV auf Grundlage des Standardleistungskatalogs sowie 
Verwendung internen Gelbentwürfe der Regierungspräsidien Ba-Wü, 
Integration der Planung der Busbuchten in die Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung 

6.391,39 € 

Überplanung Beschilderungsnetz 1.199,52 € 
Summe Honorarkosten incl. Mehrleistungen Ingenieurbüro 54.974,29 € 

 
 

 

***  
Sonstige Kosten 
darunter fallen Kosten wie Baugrunduntersuchung, Auswertung des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes, Flurzerlegungs- und Vermessungskosten, 
Fortführung des Liegenschaftskatasters, Asphaltuntersuchung, 
Bauvermessung: 

16.061,82 € 

 
 
Zur Vervollständigung der Kostenentwicklung der gesamten Baumaßnahme sind an 
dieser Stelle außerdem die erzielten Einsparungen zu erwähnen: 
 
 
 
 
 



 -56-

Beschilderungskonzept, sog. „weiträumige Beschilder ung“ 
HH-Ansatz 2011: 
Beschilderung 
Ingenieurleistungen 

 
22.000,00 € 
3.000,00 € 

tatsächlich abgerechnet: 
Beschilderung (s. Nachtrag 7) 
Ing.-Leistungen  
(geschätzte Kostenhöhe, da noch 
nicht abgerechnet) 

 
12.684,30 € 
1.199,52 € 

Summe Beschilderung 25.000,00 €  13.883,82 € 
    
Wasserleitung zur Kreiselinsel  (kein HH-Ansatz, da erst im Laufe 2011 geplant und ausgeführt) 
Angebot Fa. Müller Tiefbau 
vom 24.02.2011 

8.159,24 € tatsächlich abgerechnet: 
Ausführung durch Bauhof 
Material- und Baggerkosten 
Lohnkosten 

 
 

2.028,65 € 
1.518,00 € 

Summe Wasserleistung 8.159,24 €  3.546,65 € 
 
Einsparung  

 
33.159,24 € 

  
17.430,47 € 

 
Einsparung insg. 

 
15.728,77 € 

 
 
Bürgermeister Büchner  merkt an, dass für die oben dargestellten Mehrausgaben 
somit für die Abrechnung der Baumaßnahme Kreiselbau ein Mehrbedarf von ca. 
105.000,000 € besteht. Außerdem ist derzeit noch ungewiss, ob die vom 
Regierungspräsidium geforderte Schlussvermessung des Kreisverkehrs durchgeführt 
werden muss. Darunter fällt die katasterrechtliche Aufteilung der Straßenflächen und 
der Versickerungsflächen. Gemäß § 4 Abs. 2 der Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde und dem Regierungspräsidium Karlsruhe ist die Schlussvermessung von 
der Gemeinde namens des Bundes und des Landes zu beantragen. Diese wurde 
bereits durchgeführt und von einem Mitarbeiter des Regierungspräsidium anerkannt. 
Eine andere Abteilung wünscht nun eine neue Vermessung. Welche Flächen davon 
betroffen sind und folglich wie viele Punkte zu vermessen wären, kann erst nach 
einem klärenden Gespräch mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe festgelegt 
werden.  Dementsprechend ist auch die Höhe der eventuellen Mehrausgaben noch 
nicht bekannt. Die Gemeindeverwaltung bittet den Gemeinderat für die eventuelle 
Schlussvermessung einen Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Kostenträger der Baumaßnahme ist gemäß Vereinbarung zwischen dem 
Regierungspräsidium Karlsruhe und der Gemeinde vom 11.05.2010 der Bund unter 
Beteiligung des Landes und der Gemeinde. Auf den Bund und das Land entfallen 
laut dieser Vereinbarung 68,5 % der Herstellungskosten (Bau- einschl. 
Vermessungs- Vermarkungs- und Nebenkosten); auf die Gemeinde entfällt ein Anteil 
von 31,50 % der Kosten. Der Gemeindeanteil wird wiederum gemäß Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde und dem Eigentümer der Grundflächen des zu 
erschließenden Gewerbegebiets vom 14.05.2010 von dem Eigentümer übernommen. 
Um die Realisierung der Baumaßnahme zeitnah durchführen zu können, ist die 
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen in Vorkasse getreten. 
 
Bisher wurden Kosten in Höhe von insgesamt 314.508,08 € rückfinanziert :  
 
Bund 128.000,00 € 
Land 124.000,00 € 
Grundstückseigentümer   62.508,08 € 
Rückfinanzierung ins. 314.508,08 € 
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Diese Mitteln konnten noch im Haushaltsjahr 2010 verbucht werden. Die nächste 
Abschlagszahlung für den Anteil des Eigentümers wird nach Abnahme der 
Bauleistung fällig (40 % des Eigentümeranteils). Die Rückforderung des Bundes- und 
des Landesanteils wird nach Einreichung der Schlussrechnungen ergehen. Der 
Gemeinderat wird gebeten die im Haushaltsjahr 2010 nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2011 zu „übertragen“ und somit den 
überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 125.000,00 € unter der Haushaltsstelle 
6300-951000.012 zuzustimmen. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Most (CDU) erteilt die Zustimmung der CDU-Fraktion zum 
Beschlussvorschlag der Verwaltung und den damit verbundenen überplanmäßigen 
Ausgaben in Höhe von 125.000,00 € unter der Haushaltsstelle 6300-951000.012 
gemäß § 84 GemO. 
 
Gemeinderat Riegel (FÖDL) stimmt ebenfalls zu. 
 
Gemeinderat Horn (SPD) stimmt den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
125.000,00 € unter der Haushaltsstelle 6300-951000.012 gemäß § 84 GemO zu. 
 
Gemeinderat Nagel (FW) stimmt abschließend ebenfalls zu. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den überplanmäßig en Ausgaben in Höhe 
von 125.000,00 € unter der Haushaltsstelle 6300-951 000.012 gemäß § 84 GemO 
zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 10 öffentlich DS-Nr. GR51/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Antrag der Freien Wähler auf Umwandlung des Grundst ücks Flst- Nr. 2661/0, 
Hebelstraße, OT Rheinhausen mit einer Größe von 1.1 78 m² in Bauplätze      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht ausführlich auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
ein und stellt fest, dass in der Sitzung des Gemeinderates vom 28.03.2011 die 
Fraktion der Freien Wähler einen Antrag auf Überprüfung und Ausweisung von 
weiteren Bauplätzen im Ortsteil Rheinhausen gestellt und einen schriftlichen Antrag 
an die Gemeindeverwaltung übergeben hat. Hierbei geht es um das Grundstück, 
Flst-Nr. 2661/0, Hebelstraße mit einer Fläche von 1.178 m². Das Grundstück ist 
Bestandteil des Bebauungsplans „Schanzengraben“. Über dieses führt eine 
Anbindung an den Wilhelm-Busch-Weg, die weder bauplanungsrechtlich noch 
baurechtlich dargestellt ist. Die eigentlich nutzbare Fläche beträgt daher noch ca. 
1.000 m². Der Weg wurde nachträglich hergestellt, da die vorgesehene Zufahrt über 
den Eugen-Roth-Weg nicht realisierbar war und die Anwohner den Mörikeweg als 
Hauptzufahrtsstraße nutzten. Die derzeitige Situation ist nachstehend dargestellt. 
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Darstellung des Bebauungsplans  
 
Im Bebauungsplan ist die Fläche als Kinderspielplatz dargestellt. Sie wurde jedoch 
so nie von der Gemeinde ausgebaut. 
 

 
 
 
 
 
Derzeit wird der Platz häufig als Parkfläche genutzt, da durch die dichte Bebauung in 
diesem Bereich Stellplätze nicht immer in unmittelbarer Nähe zur eigenen Wohnung 
oder dem Wohnhaus vorhanden sind. Inwieweit diese Fläche als Spielfläche für 
Kinder derzeit noch benötigt wird und ob sich dies mit den Lebensgewohnheiten der 
Anwohner in Einklang bringen lässt, wurde von der Gemeindeverwaltung nicht 
geprüft. Festgestellt wurde jedoch, dass in einem Umkreis von 250 m um das 
Flurstück 51 Kinder im Alter von 0 – 10 Jahren leben. In diesem Umkreis befindet 
sich auch der Spielplatz in der Schillerstraße. In der Begründung zum 
Bebauungsplan finden sich keinerlei Aussagen zur Erforderlichkeit oder zum 
planerischen Konzept des Spielplatzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

betroffene Fläche 
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Darstellung des 250 m Umkreises  
 

 
 
Im Hinblick auf die angespannte finanzielle Situation der Gemeinde beantragt die 
Fraktion der Freien Wähler zu prüfen, inwieweit die Fläche Bauwilligen zur Verfügung 
gestellt werden kann. Man gehe von Einnahmemöglichkeiten in einer 
Größenordnung von 200.000,00 € aus. 
 
Bürgermeister Büchner merkt darüber hinaus an, dass dem Ansinnen der Freien 
Wähler grundsätzlich, im Hinblick auf die Finanzsituation der Gemeinde nicht nur auf 
Einsparungsmöglichkeiten zu achten sondern auch Einnahmemöglichkeiten zu 
prüfen, zugestimmt werden kann. Darüber hinaus ist die dortige städtebauliche 
Situation nicht zufrieden stellend. Im Hinblick hierauf könnte eine Überplanung der 
Fläche in der Art und Weise erfolgen, dass Stellplätze mit entsprechender Begrünung 
errichtet werden. Finanziert könnte dies durch die Veräußerung einer Teilfläche zu 
Wohnbauzwecken werden, wobei nicht auszuschließen ist, dass die Kosten für die 
öffentlichen Flächen die Einnahmen aus der Veräußerung decken. Eine mögliche 
Planung könnte wie folgt aussehen. 
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Dabei hätte die Parkfläche eine Größe von ca. 265 m² was ca. 12 Stellplätzen 
entsprechen würde. Auf Wohnbauflächen entfallen ca. 670 m². Eine vollständige 
Nutzung für Wohnbauzwecke würde die dort vorhandene Situation verschärfen, da 
Teile des Grundstücks derzeit als Stellfläche für Fahrzeuge genutzt werden. Sie 
sollte daher nicht in Erwägung gezogen werden. 
 
 

Geplante Änderung des Bebauungsplanes im Jahre 1994  
 
Bereits im Jahre 1994 beabsichtigte die Gemeindeverwaltung den bestehenden 
Bebauungsplan im dortigen Bereich zu ändern. Hiergegen wurde von den 
Anwohnern des Wilhelm-Busch-Weges, Eugen-Roth-Weges und auch Hebelstraße 
Widerspruch eingelegt. Bereits damals wurde hierbei auf die dortige Parksituation 
hingewiesen. Durch eine weitere Wohnbauausweisung befürchtete man eine 
Zunahme der Parkplatzproblematik. Mit dem von der Verwaltung unterbreiteten 
Bebauungsvorschlag könnte die dortige Situation verbessert werden. Der 
Ortschaftsrat wurde zu dieser Angelegenheit gehört. 
 
Abschließend merkt Bürgermeister Büchner an, dass sich der Ortschaftsrat in 
seiner letzen Sitzung mit der Thematik befasst hat. Nach seinen Ausführungen bittet 
er die Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU) befindet die dargestellte Umplanung des dortigen 
Bereichs in öffentliche Parkfläche und Wohnbaunutzung als sinnvoll. Die Stellplätze 
der geplanten Parkfläche sollten den umliegenden Anwohnern zum Kauf angeboten 
werden. Darüber hinaus sollte man versuchen, das komplette Baugrundstück 
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zunächst an einen Interessenten zu veräußern. Selbstverständlich sollten die 
Anwohner in die Planungen miteinbezogen werden. 
 
Gemeinderat Zieger (FÖDL) merkt noch einmal an, dass sich die Fraktion der FÖDL 
bei der Abstimmung in der Ortschaftsratssitzung der Stimmen enthalten hat. Für die 
Fraktion der FÖDL ergeben sich in dieser Sache derzeit noch zu viele ungeklärten 
Fragen. Er schlägt daher vor, dass die Gemeindeverwaltung zunächst einen Dialog 
mit den Anwohnern suchen sollte um den Vorstellungen der Anwohner in allen 
Belangen auch gerecht werden zu können. 
 
Gemeinderat Brand (SPD) und die Fraktion der SPD können einer Umplanung des 
dortigen Bereichs in öffentliche Parkfläche und Wohnbaunutzung grundsätzlich 
zustimmen. Eine Verlegung der Parkfläche direkt an die Straße kann er auf jeden 
Fall befürworten. Dennoch sollten alle wichtigen Einzelheiten auch mit den 
Anwohnern geklärt werden.  
 
Gemeinderat Strubel (FW) merkt an, dass die Fraktion der Freien Wähler diesen 
Antrag gestellt hat. Er könnte einer Umplanung des dortigen Bereichs in öffentliche 
Parkfläche und Wohnbaunutzung grundsätzlich zustimmen. 
 
Gemeinderat Zieger (FÖDL)  stellt den Antrag, dass vor einer Beschlussfassung 
zunächst der Dialog mit den Anwohnern gesucht werden soll. 
 
Bürgermeister Büchner  formuliert den Beschlussvorschlag unter Berücksichtigung 
des Antrags der Fraktion der FÖDL um und lässt anschließend darüber abstimmen. 
 
 
 
Beschluss : 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig einer Umplanung u nter Einbeziehung der 
dortigen Anwohner zu. 
 
 
 



Nr. 05/2011 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 11 öffentlich DS-Nr. GR52/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Abschluss eines Vertrages über die Aufstellung von Parkbänken am 
Rheinufer           
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner erläutert den Sachverhalt der Sitzungsvorlage und 
informiert den Gemeinderat darüber, dass wie bereits mündlich dem Gemeinderat 
berichtet, seitens der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) Bedenken in Bezug 
auf die von der Gemeinde im Rheinvorland im Bereich der Fähranlegestelle 
aufgestellten Bänke bestehen. Einer vertragslosen Duldung wird auf Grund der damit 
verbundenen Gefahren in der Zukunft nicht mehr zugestimmt. Die WSV hat daher im 
Oktober 2010 der Gemeinde einen umfangreichen Vertragstext zukommen lassen, 
der in der Anlage beigefügt ist. Diesbezüglich bestanden von Seiten der 
Gemeindeverwaltung noch Rückfragen, insbesondere im Hinblick auf die Zahlung 
von Grundsteuer und sonstigen Abgaben. Ebenso ist aus den Vertragsunterlagen 
nicht ersichtlich, was mit der „Erstattung von Mehrkosten“ in Par. 7 konkret gefordert 
wird. Die Übernahme von Unterhaltungsarbeiten wurden ebenfalls nur begrifflich 
aufgenommen, ohne dies in Bezug auf das Ausmaß zu beschränken. So wäre es 
nach der Formulierung denkbar, dass die Kosten der Uferbefestigung zu Lasten der 
Gemeinde gehen. Unklar war auch die Formulierung in Par. 10 wonach der Nutzer 
zu verhindern habe, dass Stoffe in die Gewässer gelangen können. Diese Fragen 
wurden vom WSV mit E-Mail Schreiben vom 29. November 2010 beantwortet. Der 
Gemeinderat wird nunmehr vor Abschluss des Vertrages um Stellungnahme 
gebeten. 
 
Der von der WSV vorgelegte Vertrag geht auf Grund seiner unklaren Formulierungen 
und seines Umfangs weit über das Ziel hinaus. Die dortigen Bänke werden seit 
Jahren von der Gemeinde den Erholungssuchenden zur Verfügung gestellt und bei 
entsprechender Wetterlage gerne angenommen. Durch das Antwortschreiben 
konnten die aufgeworfenen Fragen zumindest teilweise einer Klärung zugeführt 
werden. Insgesamt aber erscheint der Vertragstext etwas überfrachtet. Im Hinblick 
auf den Erhalt der Parkbänke sollte dem Vertrag jedoch zugestimmt werden, da 
ansonsten damit gerechnet werden muss, dass die aufgestellten Bänke von der 
WSV wieder beseitigt werden. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU) stimmt dem vorliegenden Nutzungsvertrag Nr. 2310 mit 
dem Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim zu. 
 
Gemeinderat Riegel (FÖDL) stimmt ebenfalls zu. 
 
 
 



Nr. 05/2011 
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Gemeinderat Born (SPD) kann die Zustimmung seiner Fraktion zum 
Beschlussvorschlag erteilen. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) stimmt abschließend ebenfalls zu. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem vorliegenden Nutzungsvertrag Nr. 
2310 mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim z u. 
 
 
 
Anlage 
E-Mail Schreiben vom 29.11.2010 
Vertragstext 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 23.05.2011 

TOP Nr.: 12 öffentlich DS-Nr. GR53/2011 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Annahme von Spenden           
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  lässt ohne Stellungnahmen über die Annahme der 
nachstehenden Spenden abstimmen. 
 
Steuerberater Dieter Gutting    300,00 € für den Sozialfonds  
Händelweg 1 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
 
Darüber hinaus erhielt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen als Sachspende von 
der Firma Stecher, Amalienstraße 29, 68794 Oberhausen-Rheinhausen 6 Kartons 
Mohrenköpfe, Wert unbekannt. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen  stimmt einstimmig 
der Annahme der oben genannten Spenden zu. 
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Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Büchner gibt das nachstehende Schreiben bekannt: 
 

 
 
Bürgermeister Büchner  gibt bekannt, dass am morgigen Dienstag, 24.05.2011 ein 
Elternabend mit den Eltern der Kindergartenkinder des Kindergarten St. Franziskus 
Oberhausen statt findet. Hintergrund hierfür ist, dass der Kindergarten St. Franziskus 
derzeit wegen Schimmelbefall geschlossen ist. Selbstverständlich wird sich der 
Gemeinderat zu gegebener Zeit mit einer Sanierung des Kindergartens St. 
Franziskus Oberhausen befassen müssen. 
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Hinweis:  
 
Die Audio-Aufnahmen der Sitzung sind Bestandteil de s Protokolls. 
 
 
 
Der Protokollführer:       Der Bürgermeister: 
 
 
 
Der Gemeinderat: 


